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RS OGH 1953/1/13 4Ob169/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1953

Norm

ArbGerG §25 Abs1 Z3

ZPO §411 Cc

Rechtssatz

Die Zulässigkeit des Vorbringens von Neuerungen im arbeitsgerichtlichen Berufungsverfahren schließt es keineswegs

aus, wegen eines neuen Tatbestandes eine neue Klage zu erheben.
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